
Abfallkalender STADTBETRIEB     FRECHEN
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FEBRUAR MÄRZ APRIL MAI JUNI
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Pfingstmontag
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� 3
Christi Himmelfahrt
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5 5 5
2 4 4
3 3 3 3
1 2 2 2
4 1 1 1

5 5 � 5
4 2 � 4
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Maifeiertag

� Abholtag für Restmülltonne 80l, 120l, 240l mit 4-wöchentlicher Leerung
� 770l und 1.100l Container Restmüll mit 14-täglicher Leerung 

Die Entleerung der 770l- und 1.100l Container Restmüll mit wöchentlich 
zweimaliger Leerung erfolgt immer montags und donnerstags. 
Bei Feiertagen beachten Sie bitte die geänderten Abfuhrtermine! 

Alle Abfallgefäße/-gebinde müssen am be-
zeichneten Abfuhrtag bis spätestens 7.00 
Uhr am Straßenrand bereitgestellt werden. 

Erläuterungen zur Abfuhr von 
Grünschnitt in Bündeln erhalten 
Sie auf Seite 6!

Weihnachtsbäume werden in der Woche vom 16.-20. Januar 2012 geholt!Wichtige Hinweise: Mein Abfuhrbezirk ist  

5 � 515

Fronleichnam

� 4124

4 2 � 4
5 5 � 5

� 3133
� 2512
� 11441

555
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AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER
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Tag der Deutschen Einheit
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Gottlieb-Daimler-Str. 10-12 | 50226 Frechen
www.stadtbetrieb-frechen.de
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2. Weihnachtstag
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Heiligabend
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Abfallberatung 92 17-17
Servicetelefon gelbe Tonne/gelber Sack 0800 92 17-000
Zentrale 92 17-0 
Fax 92 17-29

Abfallkalender 2012

STADTBETRIEB     FRECHEN

STADTBETRIEB     FRECHEN

Die Sperrmüllabfuhr kann nach telefonischer Anmeldung,
online oder per Anforderungskarte erfolgen. 
Weitere Informationen finden Sie in diesem Heft.

Abfallentsorgungsanlage 
Entsorgungsstandort Haus Forst
Haus Forst | 50170 Kerpen-Manheim
Telefon 0 22 75/9 22 00



Aachener Straße  1
Adam-Schall-Straße 3
Adam-Stegerwald-Straße 4
Adolf-Vogt-Straße 5
Adolph-Kolping-Straße 3
Aegidiusstraße 3
Ahornweg 2
Ahrendgäßchen 3
Akazienweg 2
Albert-Einstein-Straße 2
Albert-Schweitzer-Straße 3
Alfred-Nobel-Straße 2
Allee zum Sportpark 3
Alt- und Neu-Hemmerich 4
Alte Aachener Straße 1
Alte Bachstraße 4
Alte Landstraße 5
Alte Straße (Nr. 1-143 u. 2-134) 2
Alte Straße (Nr. 145 bis Ende 
und 136 bis Ende) 3
Amphorenhof 1
Am Apostelhof 3
Am Bitzenkamp 4
Am Buschacker 1
Am Dachsbau 4
Am Hang 3
Am Haus Broich 4
Am Judenbroich 4
Am Kaninsberg 1
Am Kapellchen 1
Am Lindchen 2
Am Rinnenfeld 5
Am Rittersberg 5
Am Römerbrunnen 1
Am Sartoriushof 3
Am Sportplatz 1
Am Stollenweg 4
Am Wachtberg 3
Am Wasserturm (Nr. 1-39 
und 2-14) 3
Am Wasserturm (Nr. 41 bis 
Ende und 16 bis Ende) 5
Am Weiher 1
Am Weingartsberg 3
Am Weyerhof 4
Am Windmühlenfeld 1
Am Zehnthof 3
Am Ziegelfeld 1
Ammerstraße 5
Amselstraße 5
An der Fischmaar 2
An der Fließ 4
An der Holzhecke 4
An der Kemp 3
An der Mergelskaul 2
An der Ronne 1
An der Synagoge 4
An der Vogtei 3

An der Waidmaar 2
An der Ziegelei 2
An St. Severin 3
An St. Maria Königin 2
Angerweg 1
Antoniterstraße 4
Antoniusstraße 5
Arnikastraße 2
Arno-Klose-Straße 4
Auenweg 2
Auf dem Kreuzacker 2
Auf dem Rotental 1
Auf der Breide 3
Augustinusstraße 1
Autobahnraststätte 1

Bachemer Straße 4
Badstraße 5
Bahnstraße 3
Barbarastraße 4
Bartmannstraße 2
Baumannstraße 3
Baumschulenstraße 1
Beethovenstraße 5
Benzelrather Straße 5
Bergstraße 1
Bernd-Alois-Zimmermann-Str. 1
Bernhard-Letterhaus-Straße 4
Berrenrather Straße 4
Bertha-von-Suttner-Straße 3
Beyerhahnstraße 1
Bio-Hof Midgard 1
Birkenweg 2
Blindgasse 3
Blumenstraße 5
Bongenbergstraße 5
Bonnstraße 2
Bonnstraße (Clarenhof) 1
Brahmsstraße 5
Brauweilerstraße 1
Breite Straße 4
Breslauer Straße 5
Broichgasse 3
Brückenstraße 3
Brucknerstraße 5
Brunnenallee 1
Buchenweg 2
Bükersberg 5
Bungertweg 2
Burggraben 4
Burghofstraße 3
Burgstraße 3

Camphausenstraße 1
Carl-Benz-Straße 2
Carl-Goerdeler-Straße 4
Carl-Sutor-Straße 5
Carlstraße 5

Carl-von-Linné-Straße 1
Christian-Beu-Straße 3
Christian-Mörs-Straße 2
Christinenhof 1
Christine-Plück-Straße 2
Christian-Moll-Straße 5
Clarenbergweg (alle 
anderen Nrn. außer 100) 4
Clarenbergweg (nur Nr. 100) 2

DAF-Allee 2
Danziger Straße 5
Dechant-Hansen-Allee 1
Dohlenweg 1
Dolomitstraße 1
Dornhaustraße 5
Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 2
Dr.-Schultz-Straße (Nr. 1-33 
und 2-32) 4
Dr.-Schultz-Straße (Nr.-35 
bis Ende und 34 bis Ende) 3
Dr.-Toll-Straße 4
Dr.-Tusch-Straße (Nr. 1-3 
und 2-20) 4
Dr.-Tusch-Straße (Nr. 5 
bis Ende und 22 bis Ende) 3
Dr.-Vetter-Straße 5
Drosselstraße 5
Dürener Straße 3
Dürerstraße 1
Dürling 3

Efeuweg 1
Eichelhäherweg 1
Eisenhutweg 2
Elchweg 1
Elisabethstraße 2
Elisenhof 5
Ellernbende 4
Elsa-Brändström-Straße 3
Elsternstraße 1
Enzianweg 2
Ermlandstraße 5
Ernst-Heinrich-Geist-Straße 2
Eschenweg 5
Europaallee 2

F.-v.-Bodelschwingh-Weg 3
Farnweg 1
Fasanenweg 1
Feldhof 4
Feltenstraße 4
Fingerhutweg 2
Finkenstraße 5
Fliederweg 2
Försterstraße 4
Forststraße 1
Franz-Hennes-Straße 4

Franz-Lenders-Straße 1
Franzstraße (Nr. 1-35 u. 2-32) 4
Franzstraße (Nr. 37 bis Ende 
und 34 bis Ende) 3
Frechener Straße 5
Freiheitsring (Nr. 1-85 u. 2-114) 2
Freiheitsring (Nr. 87 bis 
Ende und 116 bis Ende) 3
Freiligrathstraße 1
Freimersdorfer Weg 1
Fridtjof-Nansen-Straße 3
Friedenstraße 2
Friedrich-Ebert-Straße 1
Friedrichstraße 2
Fritz-Zumpe-Straße 1
Funkenstraße 4
Fürstenbergstraße 4

Gartenweg 2
Gedingstraße 3
Geibelstraße 5
Geldernstraße 4
Gemsenweg 1
Georg-Felber-Gasse 5
Georgstraße 5
Gerhart-Hauptmann-Straße 5
Gertrud-Schmitz-Straße 3
Geschwister-Schieffer-Straße 1
Ginsterbergstraße 5
Gisbertstraße 3
Gleueler Straße 4
Goethestraße 5
Goldrutenweg 2
Gottlieb-Daimler-Straße  2
Grachtenhofstraße 4
Grefrather Weg 5
Gregor-Mendel-Straße 1
Greinstraße 1
Grube Clarenberg 5
Grube Sibylla 3
Grube Wachtberg 3
Grüner Weg 4
Günter-Wiebke-Straße 5
Gustav-Heinemann-Straße 1
Gut Marienhof 1

Habbelrather Straße 5
Habbelrather Weg 5
Habichtweg 4
Hahnstraße 5
Halfmannstraße 3
Hambloch-Mühlen-Straße 1
Händelstraße 5
Hans-Böckler-Straße 2
Hans-Schaeven-Weg 3
Hasenweide 2
Hauptstraße (Nr. 1-133 u. 2-126) 2
Hauptstraße (Nr. 135 

bis Ende und 128 bis Ende) 3
Haus Radmacher 5
Haus Vorst 2
Haydnstraße 5
Hebbelstraße 5
Hegerpfad 1
Heideweg 1
Heidgesweg 3
Heinrich-Hertz-Weg 2
Heinrich-Höschler-Straße 3
Heinrich-Imig-Straße 4
Heinrichstraße 2
Heinrich-Wolf-Straße 2
Heinz-Köhler-Weg 3
Hembergstraße 4
Hemmericher Straße 4
Henri-Dunant-Weg 3
Herbertskaul 3
Hermann-Balkhausen-Straße 4
Hermann-Gmeiner-Straße 3
Hermann-Seger-Straße 2
Hermannstraße 5
Hildeboldstraße 1
Hirschweg 1
Hochstedenstraße 2
Hohenschutzstraße 5
Hohlweg 1
Holbeinstraße 1
Holunderweg 2
Holzhausenstraße 5
Hopfengarten 3
Hubert-Prott-Straße 4
Hubert-Thelen-Straße 3
Hüchelner Straße 2
Hüttenweg 1

Ichendorfer Weg 5
Im Bachgarten 4
Im Flachsgarten 3
Im Kirschgarten 3
Im Klarenpesch 4
Im Klosterhof 1
Im Putzgarten 3
Im Rosengarten 3
Im Wingert 3
Im Winkel 2
Im Würzgarten 3
Imbuschstraße 4
Immanuel-Kant-Straße 5
Immanuel-v.-Ketteler-Weg 3
Immergrünweg 2
In der Fuchshöhle 4

Jagdfeld 4
Jägerstraße 3
Jakob-Cremer-Straße 3
Jakobstraße 5
Joh.-Heinr.-Pestalozzi-Weg 3

Joh.-Hinrich-Wichern-Straße 3
Johannesstraße 5
Johannisstraße 2
Johann-Schmitz-Platz 4
Johann-Simon-Straße 4
Jos.-v.-Eichendorff-Weg 5
Josef-Eberle-Straße 5
Josefstraße 2
Junesrothweg 1
Junkersdorfer Weg 2

Kamillenweg 2
Kapellenstraße (Nr. 44 
bis Ende) 3
Kapellenstraße (ungerade 
Nrn. und Nr. 2-42) 2
Kapfenberger Straße 4
Karl-Göbels-Straße 4
Karl-Loewe-Straße 1
Kaskadenweg 3
Kastanienweg 2
Katharina-Kraemer-Weg 3
Katharina-Schmitz-Straße 3
Keimesstraße 2
Kirchenkamp 3
Kirchplatz 2
Kirchweg 2
Kirschhecke 2
Kläranlage 2
Klarengrundstraße 2
Kleiberweg 1
Klettenweg 1
Klosterstraße 5
Kölner Straße 2
Kolpingplatz 2
Königsberger Straße 5
Kopernikusstraße 5
Kranichweg 1
Krankenhausstraße 3
Kreuzbergstraße 2
Kreuzstraße 4
Kurhausstraße 5

Lahnstraße 4
Lavendelweg 5
Lerchenweg 1
Lessingstraße 5
Lilienstraße 5
Lilienthalstraße 5
Lindenbuschweg 4
Lindenstraße 3
Linkholzweg 5
Lochnerstraße 1
Lönsstraße 5
Löwenzahnweg 2
Ludwig-Jahn-Straße 1
Ludwigstraße 3
Lutherstraße 5

Maarhufenweg 2
Maarweg 2
Magdalenenhof 5
Malvenweg 2
Malzweg 3
Margaretenstraße 4
Marie-Curie-Straße 3
Marie-Juchacz-Straße 3
Marienburger Weg 5
Marienhofer Weg 1
Marienweg 5
Marketenderstraße 5
Masurenstraße 5
Matthiasstraße 4
Matthias-Werner-Straße 5
Mauritiusstraße 4
Maybachstraße 2
Meisenweg 1
Michaelstraße 4
Minzestraße 2
Mistelweg 1
Moosweg 1
Mozartstraße 5
Mühlenbach 3
Mühlengasse 3
Mühlenweg 1
Münzhof 1

Narzissenweg 5
Nelkenstraße 5
Neubuschbeller Weg 1
Neuenhof 2
Neuer Weg 3
Nikolaus-Ehlen-Weg 1
Norkstraße 3

Oleanderweg 2
Othmarstraße 2
Otto-Hue-Straße 4
Overbeckstraße 1

Palantstraße 4
Pappelweg 4
Pater-Delp-Straße 4
Paulistraße 1
Paul-R.-Kraemer-Allee 3
Paul-Silverberg-Straße 4
Peltzerweg 4
Peter-Pesch-Weg 5
Peterstraße 3
Pfeilstraße 1
Philipp-Faßbender-Straße 5
Philippstraße 5
Pirolweg 1
Platz der Deutschen Einheit 4
Plettenbergstraße 4

Quarzstraße 1

Rebenhang 3
Rehbergweg 5
Rethelstraße 1
Richard-Kuhlmann-Straße 4
Ringelblumenweg 2
Rinkenpfuhl 3
Robert-Koch-Straße 3
Römerhofallee 1
Römerstraße 3
Rosenhof 1
Rosenhügel 5
Rosenstraße 5
Rosmarhof 5
Rosmarstraße 3
Rosmarweg 5
Rotdornweg 2
Rothkampstraße 2
Rubensstraße 5
Rudolf-Diesel-Straße 2
Rudolf-Niemann-Straße 3
Rudolfstraße 4
Rudolf-Virchow-Straße 3

Salbeiweg 2
Sanddornweg 2
Sandstraße 3
Schachtelberghof 5
Schachtelbergstraße 5
Schallmauer 4
Scheibenbuschstraße 5
Schervierstraße 1
Schildchesgraben 5
Schillerstraße 5
Schlehdornstraße 2
Schloßstraße 4
Schubertstraße 5
Schulstraße 3
Schumannstraße 5
Schützenstraße 4
Schwalbenweg 1
Sebastian-Kneipp-Straße 3
Sebastianusstraße 1
Sonnenhof 5
Spechtweg 1
Sperlingsweg 1
Sportpark An den 7 Bäumen 3
St.-Hubertus-Straße 1
St.-Magdalenen-Straße 1
Starenweg 1
Steinbergstraße 5
Steinzeugstraße 1
Sternengasse 4
Stettiner Straße 5
Stiftsanger 3
Straße des 17. Juni 4
Stresemannstraße 2
Sybillenhof 5

Talstraße 1
Taubenstraße 5
Terrassenfreibad 3
Theodor-Lövenich-Straße 3
Thymianweg 2
Tiefenbruchstraße 5
Tiergartenstraße 5
Tonstraße 1
Toni-Ooms-Straße 2
Töpfergasse 3
Triftweg 1
Tulpenweg 3

Uesdorfer Straße 2
Uhlandstraße 5
Ulrichstraße 3

Vellbrückstraße 4
Villestraße 5
Vogtsbell 3
Vollrathstraße 1
von-Hasewinkel-Weg 1
von-Klespe-Straße 5
Vorgebirgsweg 1

W.-Conrad-Röntgen-Straße 3
Wachtberghöhle 4
Wachtelweg 1
Wagnerstraße 5
Waidmannsweg 1
Waldmeisterweg 2
Waldsiedlung 1
Waldstraße 1
Weidenpesch 1
Welserstraße 2
Werner-Erkens-Straße 3
Werner-v.-Siemens-Straße 2
Widderstraße 1
Wiesenweg 2
Wildstraße 1
Wilhelm-Hoffstadt-Straße 3
Wilhelm-Leuschner-Straße 4
Wilhelmsgrund 5
Wimarusstraße 4
Winand-Kaiser-Straße 4
Winandswiese 3
Wolfgang-Giesen-Platz 3

Zedernweg 2
Zeisigweg 1
Zum Bellerhammer 5
Zum Kuckental 3
Zur Grube Carl 5
Zur Mühle 1
Zur Villa Rustica 1
Zur Ville 1
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Umtausch der Restmülltonne

Bei Vorliegen der rechtlichen

Voraussetzungen (Mindest-

Restmüll-Gefäßvolumen)

kann auf Antrag ein Tausch der

Restmülltonne erfolgen. 

Die Möglichkeit der Änderung

gebührenpflichtiger Restmüllbe-

hälter besteht jeweils zum 01.01.,

01.04., 01.07. und 01.10. eines jeden

Jahres. Die Änderungswünsche

sind bis spätestens zwei Wochen

vor Quartalsende schriftlich durch

den Grundstückseigentümer oder

die entsprechende Hausverwaltung

einzureichen. 

Ausgenommen hiervon sind Anträ-

ge, die durch erhebliche Änderungen

in der Anzahl der Familienmitglieder oder Mieter

begründet und nachgewiesen sind. Änderungen mit einer Volumener-

höhung bzw. aufgrund einer Neuaufstellung sind jederzeit möglich.

Jährlich erfolgt ein Umtausch der Restmülltonne kostenlos. Für jeden

weiteren Austausch im Kalenderjahr wird zusätzlich eine Gebühr von 

z. Z. 20,00 € erhoben. 

Wichtig

Anzahl und Größe der Restmüllbehälter/
Personenzuwachs

Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, bei Grundstücken mit pri-

vaten Haushaltungen ein Mindest-Restmüll-Gefäßvolumen von 15 Litern

pro Person und Woche vorzuhalten. 

Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, jede wesentliche Verände-

rung der anfallenden Abfälle, ihrer Menge oder der auf dem Grundstück

vorhandenen Personenzahl unverzüglich zu melden. 

Sofern die vorhandenen Abfallbehälter für die Aufnahme des regelmä-

ßig anfallenden Abfalls nicht ausreichen, sind vom Anschlusspflichtigen

zusätzliche oder größere Abfallbehälter zu beantragen. Wird festgestellt,

dass das bereitgestellte Mindestbehältervolumen für die Aufnahme des

regelmäßig anfallenden Abfalls nicht ausreicht, so hat der Anschluss-

pflichtige die Aufstellung eines Restmüllgefäßes mit dem nächst grö-

ßeren Behältervolumen seitens der Stadt Frechen zu dulden (z. B. 120

statt 80 Liter).

Bei kurzfristigem Anfall von zusätzlichem Restmüll kann ein 

Beistellsack zur grauen Restmülltonne genutzt werden. 

Gebühr: 5,50 €

Restmülltonne/-container

Tonnengröße Höchstgewicht Abfuhrrhythmus Gebühr pro Jahr

80 l 32 kg vierwöchentlich 75,99 €

120 l 48 kg vierwöchentlich 105,79 €

240 l 96 kg vierwöchentlich 195,19 €

80 l 32 kg 14-täglich 135,59 €

120 l 48 kg 14-täglich 195,19 €

240 l 96 kg 14-täglich 373,99 €

Container

770 l 308 kg 14-täglich 1.163,69 €

1.100 l 440 kg 14-täglich 1.655,39 €

770 l 308 kg 1 x wöchentlich 2.310,99 €

1.100 l 440 kg 1 x wöchentlich 3.294,39 €

770 l 308 kg 2 x wöchentlich 4.605,59 €

1.100 l 440 kg 2 x wöchentlich 6.572,39 €

Die regelmäßige Leerung der Restmülltonne erfolgt grundsätzlich im 14-

täglichen Rhythmus. In besonders gelagerten Ausnahmefällen ist auf

Antrag eine Leerung alle 4 Wochen möglich. Die Gefäße 770 l und 1.100 l

werden wahlweise 2-mal oder 1-mal pro Woche oder 14-täglich geleert. 

Auf Wunsch können die Container 770 l und 1.100 l gegen eine zusätzli-

che Transportgebühr vom ebenerdigen und leicht zugänglichen Stand-

ort auf dem Privatgrundstück zu den Müllfahrzeugen und wieder zurück

gefahren werden.

Die Restmüllabfuhr im 4-Wochenrhythmus ist im Abfallkalender mit

einem � markiert. Die Abfuhr der 770 l und 1.100 l Container mit 2-mal

wöchentlicher Leerung erfolgt immer montags und donnerstags. 

Die 14-tägliche Containerleerung ist mit einem � gekennzeichnet. 

Bitte beachten Sie eventuell geänderte 

Abfuhrtermine bei Feiertagen. 

Überfüllung und Fehlbefüllung

Offen stehende Deckel können ein Hinweis dafür sein, dass der vorhandene Abfallbehälter zu klein ist. Es besteht seitens der Stadt Frechen keine 

Verpflichtung, überfüllte, zu schwere oder zu spät bereitgestellte Abfallbehälter zu entleeren; gleiches gilt für fehlbefüllte Behälter (z. B. gelbe Tonne). 

Die Stadt Frechen ist berechtigt, in solchen Fällen Sonderabfuhren gegen Gebühr anzuordnen. 

Die Höhe der Gebühr richtet sich nach dem Volumen des vorhandenen Abfallgefäßes und wird dem Anschlusspflichtigen (in der Regel der Grund-

stückseigentümer bzw. Vermieter) auferlegt ggf. zuzüglich Verwaltungsgebühren. 

Sie können diesen zusätzlichen Aufwand umgehen, indem Sie bei kurzfristigem Anfall von zusätzlichem Restmüll den städtischen Beistellsack zur 

grauen Restmülltonne nutzen. Die Gebühr hierfür beträgt immer 5,50 €, die Säcke sind bei den Verkaufsstellen (siehe Seite 10) erhältlich. 



Information zum Elektrogeräte-Gesetz

Alle Geräte, die durch dieses Symbol gekennzeich-

net sind, dürfen nicht über den Restmüll (graue

Tonne) entsorgt werden, sondern müssen über das

von der Stadt Frechen eingerichtete Sammelsystem

an die Hersteller zurückgegeben werden. 

Sie sind als Besitzer der genannten Altgeräte verpflichtet, diese im

Rahmen der Samstags-Annahme auf dem Wertstoffhof der STADT-

BETRIEB FRECHEN GmbH oder der mobilen Sammelstelle (siehe

Seite 11) abzugeben. Diese Abgabe ist immer kostenfrei.

Ihre Entsorgungsmöglichkeiten:

� Alle Elektrogeräte können kostenlos jeden Samstag auf dem Wert-

stoffhof der STADTBETRIEB FRECHEN GmbH in der Gottlieb-Daimler-

Straße 10-12 in der Zeit von 9.00 bis 14.00 Uhr abgegeben werden. Bei

der Anlieferung von mehr als 20 E-Geräten ist der Anlieferungszeit-

punkt vorher mit der STADTBETRIEB FRECHEN GmbH abzustimmen.
� Großgeräte wie Elektroherde, Spül- und Waschmaschinen, Kühl-

schränke, Gefriertruhen usw. können Sie wie gewohnt telefonisch,

online oder über die Abholkarte Sperrmüll zur Abholung anmelden.
� Energiesparlampen, Neonröhren, Kleingeräte und Geräte der Unter-

haltungselektronik bis 60 cm Kantenlänge können zu den jeweiligen

Terminen kostenlos im Rahmen der mobilen Sammelstelle (siehe

Seite 11) abgegeben werden. 

Die Altgeräte werden in fünf verschiedenen Gerätegruppen

separat gesammelt:

1. Haushaltsgroßgeräte

(z. B. Elektroherde, Waschmaschinen, Trockner, Geschirrspüler)

2. Haushaltskältegeräte

(Kühlschränke, Gefriertruhen)

3. Informations- und Telekommunikationsgeräte

(z. B. Computer, Monitore, Drucker)

Geräte der Unterhaltungselektronik

(z. B. Fernseher, Videorecorder, Stereoanlage)

4. Gasentladungslampen

(z. B. Neonröhren, Energiesparlampen)

5. Haushaltskleingeräte

(z. B. Staubsauger, Rasierer, Kaffeemaschine, Wasserkocher)

Die unsachgemäße Entsorgung von Elektro-Altgeräten 

gefährdet Mensch und Umwelt!

Altglasentsorgung

Glas ist ein wertvoller Rohstoff, deshalb hilft richtiges Recycling unse-

rer Umwelt. Weitere Informationen erhalten Sie unter 

www.was-passt-ins-altglas.de

Was darf in den Altglascontainer? (Beispiele)

Was darf nicht in den Altglascontainer? (Beispiele)

Sperrmüllabfuhr

Was ist zu tun, wenn Sperrmüll anfällt?

Sperrmüll wird nur nach vorheriger Anmeldung an Ihrem Haushalt bis

max. 4 cbm abgeholt.
� Anmeldung per Telefon (0 22 34/92 17 17)
� Anmeldung mittels Anforderungskarte

(siehe Seite 7/8 in diesem Abfallkalender)

� erhältlich bei verschiedenen Ausgabestellen im Stadtgebiet, 

die Sie auf Seite 10 in diesem Kalender finden 

� Anmeldung per Fax (0 22 34/92 17 29)
� Anmeldung per Internet (www.stadtbetrieb-frechen.de 

oder www.stadt-frechen.de)

Nach Ihrer Anmeldung wird Ihnen von der STADTBETRIEB FRECHEN GmbH

der genaue Abholtermin mitgeteilt.

Großgeräte wie Elektroherde, Spül- und Waschmaschinen, Kühlschränke,

Gefriertruhen usw. können Sie abtransportieren lassen. Dies muss bei

der Anmeldung des Sperrmülls gesondert mitgeteilt werden.  

Abzuholender Sperrmüll muss am Abholtag bis 7.00 Uhr 

am Straßenrand bereitgestellt sein. Die Bereitstellung ist 

frühestens am Vorabend des Abfuhrtags erlaubt.

Wollen Sie allerdings nicht so lange warten, bietet Ihnen die STADTBE-

TRIEB FRECHEN GmbH ferner das sogenannte Sperrmülltaxi gegen eine

Gebühr von 40,00 € je angefangene 4 cbm an. Diesen Service können

Sie nur gegen Vorkasse bei der STADTBETRIEB FRECHEN GmbH oder 

Rathaus-Information nutzen. Der Sperrmüll wird dann innerhalb von

zwei Arbeitstagen von Montag bis Donnerstag bei Ihnen abgeholt. 

Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, Ihren Sperrmüll kostenpflichtig

selbst auf dem Wertstoffhof der STADTBETRIEB FRECHEN GmbH oder bei

der Abfallentsorgungsanlage des Rhein-Erft-Kreises am Entsorgungs-

standort Haus Forst in Kerpen-Manheim anzuliefern.

Die Anlieferung von Sperrmüll auf dem Wertstoffhof der STADTBE-

TRIEB FRECHEN GmbH ist kostenpflichtig und nur samstags in der

Zeit von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr für Frechener Bürger/innen unter

Vorlage des Personalausweises oder eines vergleichbaren Doku-

ments möglich. 

Gebühren je Anlieferung:

Kleinmengen 5,00 €

PKW oder Kombi 15,00 €

PKW oder Kombi mit Kleinanhänger 80,00 €

Transporter bis 3,5 t 80,00 €

Bauschutt je Liter 0,10 €

Alle Informationen finden Sie unter: 
www.stadtbetrieb-frechen.de

� Getränkeflaschen

� Konservengläser

� Marmeladengläser

� Pharmazeutische Glasbehälter

� Sonstiges Verpackungsglas

� Porzellan/Keramik

� Hitzebeständiges Glasgeschirr

� Behälter aus Bleiglas

� Trinkgläser

� Glühbirnen und Energiespar-

lampen/Leuchtstoffröhren

� Fensterglas

� Spiegel

� Weihnachtsbaumkugeln

� Autoscheiben und -lampen

� Ceran-Kochfelder



Was ist Sperrmüll?

Zum Sperrmüll gehören sperrige Hausratgegenstände in haushaltsübli-

chen Mengen, die in Ihrem privaten Haushalt anfallen und wegen ihrer

Größe nicht in der Restmülltonne unterzubringen sind. Eine beispiel-

hafte Auflistung darüber, was z. B. zum Sperrmüll gehört und was nicht,

finden Sie anbei.

Unten stehend erhalten Sie einen Überblick über Entsorgungs-

möglichkeiten der Gegenstände, die nicht zum Sperrgut gehören:

� Haushaltsauflösungen und Entrümpelungen

� Beratung über STADTBETRIEB FRECHEN GmbH 02234/9217-17

oder andere Containerdienste 
� Abfälle aus Bau-, Umbau- oder Reparaturarbeiten

� Entsorgung über Abfallentsorgungsanlage des Rhein-Erft-

Kreises, Entsorgungsstandort Haus Forst in Kerpen-Manheim, 

Tel.: 02275/92200

� Samstagsannahme
� Sonderabfälle

(z. B. Farben, Lacke, Chemikalien, Leuchtstoffröhren, Öle, Batterien)

� Entsorgung über Schadstoffmobil

� Öle und Batterien sind an den Handel zurückzugeben 
� Kleinteile in Tüten oder Kartons

� Entsorgung über Restmülltonne 

Boden-, Bauschutt und Bauteilbörse 

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-

Westfalen bietet in Zusammenarbeit mit den Kreisen und kreisfreien

Städten eine gemeinsame Onlinebörse für Boden, Bauschutt und Bau-

teile an. 

Dieses Abfall-Online-Informationssystem ist unter www.alois-info.de

im Internet erreichbar und bietet jedermann die Möglichkeit, kostenfrei

Abfälle und nicht mehr benötigte Bauteile (z. B. alte Fenster) einzustel-

len. Dies kann ein kleiner Beitrag für aktiven Umweltschutz und Abfall-

verwertung sein. 

� Altkleider

� Autoreifen

� Autositze 

� Autoteile

� Außenjalousien

� Badewannen

� Baubretter

� Bauschutt

� Bäume

� Batterien

� Chemikalien

� Dachpappe

� Dachpfannen

� Duschkabinen

� Farbeimer

� Fenster

� Flaschen

� Fliesen

� Folien

� Fußleisten

� Gartenzäune

� Heizkörper

� Holz von Wand-/

Deckenverkleidungen

� Hygieneartikel

� Jägerzäune

� Kartons, Kisten

� Kieselsteine

� Laminat

�Müllsäcke mit Kleinteilen

� Nachtspeicheröfen

� Parkett

� Renovierungsabfälle

� Restmüll

� Schadstoffe

� Tapeten

� Toiletten

� Töpfe und Pfannen

� Türen und Türrahmen

�Waschbecken

�Wurzeln 

Was darf nicht in den Sperrmüll? (Beispiele)

� Aquarien

� Autokindersitze (Plastik)

� Bettgestelle

� Bügelbretter

� Fahrräder

� Garten- und Balkonmöbel

� Gartengeräte

� Grillgeräte

� Kinderroller

� Kinderwagen

� Kleintierkäfige

� Lattenroste

� Leitern

�Matratzen

� Polstermöbel

� Regale

� Rollos (innen)

� Sandkästen (zerlegt)

� Schlitten

� Schränke

� Sessel

� Skier

� Stühle

� Teppichböden (gerollt)

� Tische

� Tischtennisplatten

�Wäscheständer

� Zelte

Was darf in den Sperrmüll? (Beispiele)

Auch in diesen Fällen steht Ihnen die STADTBETRIEB FRECHEN GmbH

als kompetentes Dienstleistungsunternehmen zur Verfügung. 

Als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb haben wir mit 

Containern von 1,1 bis 36 m3 Lösungen für Ihr Abfallproblem.

Zu viel für die Sperrmüllabfuhr? 
Keine Zeit für den Wertstoffhof?

Weitere Informationen unter Tel.: 0 22 34/92 17-17

www.stadtbetrieb-frechen.de | www.stadt-frechen.de 

Weitere Informationen 

unter Tel.: 0 22 34/92 17-28



Grünschnittabfuhr/Gartenabfälle

Kompostierbare, gebündelte Grünabfälle (Gartenabfälle) werden zu fest-

gesetzten Terminen abgefahren. Diese Termine sind am jeweiligen

Abfuhrtag der Bezirke in den nachfolgenden Wochen:

6. KW (06.-10.02.2012)

10. KW (05.-09.03.2012)

16. KW (16.-20.04.2012)

42. KW (15.-19.10.2012)

46. KW (12.-16.11.2012)

Ausnahme: Eigenkompostierer im Sinne der Abfallsatzung

Eigenkompostierer müssen den auf Ihrem Grundstück anfallenden Grün-

schnitt und Bioabfall vollständig selbst verwerten und dürfen keines-

falls die entsprechenden Entsorgungsmöglichkeiten der Stadt Frechen

nutzen.

Beachten Sie bitte, dass die Länge der Stämme und Äste auf 1 m begrenzt

ist und der Durchmesser der Stämme und Äste höchstens 10 cm betra-

gen darf. Außerdem darf jeder Anschlussnehmer maximal 2 cbm Grün-

schnitt zum festgesetzten Termin bereitstellen.

Kleinere Äste sind gebündelt (z. B. mit Paketschnur, kein Draht, kein 

Klebeband) zur Abfuhr bereitzustellen.

Samstagsannahme: Grünschnitt und Gartenabfälle können außerdem

samstags von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr bei der STADTBETRIEB FRECHEN

GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 10-12 bis 2 cbm kostenlos angeliefert

werden. Dabei ist zu beachten, dass die Länge der Stämme und Äste auf

1 m begrenzt ist und der Durchmesser der Stämme und Äste höchstens

10 cm betragen darf. Wurzeln können nicht angenommen werden. 

Hecken und Sträucher dürfen vom 01. März bis 30. September nicht

geschnitten werden, weil viele Vögel und Tiere in diesen nisten. 

Biotonne/Biosäcke der Stadt Frechen

Tonnengröße: 120 l oder 240 l

Höchstgewicht: 48 kg oder 96 kg

Containergröße: 660 l

Höchstgewicht: 264 kg

Biosäcke: ca. 80 l Volumen, 0,80 €/Stk.

Höchstgewicht: 10 kg

Abfuhrrhythmus: Dezember bis April 14-täglich

Mai bis November wöchentlich

Das gehört in die Biotonne (Beispiele):

Küchenabfälle wie: Gartenabfälle wie:
� Eierschalen � verwelkte Blumen
� Tee-/Kaffeefilter � Blumenerde

Gemüseabfälle wie: � „Unkraut“
� Kartoffelschalen � Rasenschnitt
� Zwiebelschalen � Laub
� Salat- und Gemüseputz Obst-/Fruchtabfälle wie:

Sonstiges wie: � Bananenschalen
� Sägespäne (unbehandelt) � Apfelsinenschalen
� Kleintierstreu  � verfaultes Obst

(wenn kompostierbar) � Obstkerne/Nussschalen

Wichtig: Keine gekochten oder gegarten Essensreste einfül-

len! Wickeln Sie alle organischen Abfälle sorgfältig in 

Zeitungspapier ein. 

Wir empfehlen auch das Vorsortiergefäß (mit Tageszeitung etc.) auszulegen.

Durch diese Maßnahme wird Feuchtigkeit gebunden und Geruchsbildung weit-

gehend vermieden. Dies ist besonders in der warmen Jahreszeit wichtig. 

Bitte beachten Sie jedoch, dass nur die städtischen Grünschnittsäcke

mit amtlichen Aufdruck bei der Bioabfuhr eingesammelt werden. Ande-

re kompostierbare Säcke, die z. B. im Baumarkt erhältlich sind, werden

nicht mitgenommen. 

Auf schriftlichen Antrag erhalten Sie je vorhandene Restmülltonne (80l,

120l, 240l) wahlweise eine 120l oder eine 240l Biotonne kostenfrei zur

Verfügung. Je vorhandenem Großcontainer Restmüll, steht Ihnen ein

660l Biocontainer kostenfrei zur Verfügung. Für die Bereitstellung

zusätzlicher Biogefäße wird für jedes weitere Gefäß folgende Jahres-

gebühr erhoben:

120 l Behälter: 40,- € |  240 l: 80,- € |   660 l: 220,- €

Gelbe Tonne/Gelber Sack

Dieses Sammelbehältnis ist nur für Verkaufsverpackungen 

aus Metallen, Kunststoffen und Verbundstoffen.

Zur Sammlung stehen drei verschiedene 

Sammelbehältnisse zur Verfügung:

Tonnengröße: 240 l

Höchstgewicht: 96 kg

Containergröße: 1.100 l

Höchstgewicht: 440 kg

Gelber Sack: ca. 80 l

Abfuhrrhythmus: 14-täglich

Mit den beiden Abholkarten erhalten Sie an den

genannten Ausgabestellen im Stadtgebiet Frechen jeweils

eine Rolle gelbe Säcke. Sollten diese beiden Karten

nicht ausreichen, erhalten Sie weitere Sammelsäcke

ausschließlich bei der STADTBETRIEB FRECHEN GmbH. 

Sammelbehältnisse mit einem Gefäßvolumen von 240 l oder 1.100 l kön-

nen jederzeit vom Grundstückseigentümer oder der zuständigen Haus-

verwaltung schriftlich bei der STADTBETRIEB FRECHEN GmbH beantragt

werden.

Wurde Ihr gelbes Sammelbehältnis nicht geleert oder wurde der

gelbe Sack nicht eingesammelt, so wenden Sie sich bitte an die

STADTBETRIEB FRECHEN GmbH. Diese können Sie auch bei Fragen

oder Reklamationen unter der angegebenen Servicetelefonnummer

0800/9217000
oder per e-Mail unter 

service@stadtbetrieb-frechen.de
erreichen. 

Tonnengröße: 120 l 

Höchstgewicht: 48 kg

Tonnengröße: 240 l

Höchstgewicht: 96 kg

Containergröße: 1.100 l

Höchstgewicht: 440 kg

Bündel: max. 10 kg

Abfuhrrhythmus: 14-täglich

Das gehört in die Papiertonne! (Beispiele)

� Alte Zeitungen und Zeitschriften

� Kartonagen/Wellpappe

� Kataloge und Prospekte

� Papierverpackungen mit dem Grünen Punkt oder 
vergleichbarer Kennzeichnung

Blaue Tonne/Papierbündel



Informationen zur Straßenreinigung und
zum Winterdienst der Stadt Frechen

Grundsätzliches

Die Stadt Frechen betreibt die Reinigung der dem öffentlichen Verkehr

gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb

des Stadtgebietes, jedoch nur soweit die Reinigung nicht den Grund-

stückseigentümern übertragen ist. 

Art und Umfang der Reinigungspflicht

Die Reinigung umfasst die Straßenreinigung sowie die Winterwartung

der Gehwege und der Fahrbahnen. Die Straßenreinigung beinhaltet die

Entfernung aller Verunreinigungen von der Straße, die die Hygiene oder

das Stadtbild nicht unerheblich beeinträchtigen oder eine Gefährdung

des Verkehrs darstellen können. Die Reinigungspflicht beinhaltet als

Winterwartung insbesondere das Schneeräumen sowie das Bestreuen an

den gefährlichen Stellen der verkehrswichtigen Straßen bei Schnee- und

Eisglätte. 

Die Fahrbahnreinigungspflicht erstreckt sich jeweils bis zur Straßen-

mitte. Ist nur auf einer Straßenseite ein reinigungspflichtiger Anlieger

vorhanden, erstreckt sich die Reinigungspflicht auf die gesamte Stra-

ßenfläche. 

Gehwege sind in ihrer gesamten Breite zu reinigen. Die Gehwegreini-

gung umfasst unabhängig vom Verursacher auch die Beseitigung von

Laub, Unkraut, Fremdkörpern und sonstigen Verunreinigungen. 

Wie erfolgt die Reinigung?

Belästigende Staubentwicklung ist zu vermeiden. Verunreinigungen sind

nach Beendigung der Säuberung unverzüglich unter Berücksichtigung

der Abfallbeseitigungsbestimmungen zu entsorgen. Achtung! Laub ist

dann unverzüglich zu beseitigen, wenn es eine Gefährdung des Verkehrs

darstellt. Die Haftung bei Schäden liegt immer beim Grundstückseigen-

tümer.

Winterdienst

Fußgängerunfälle auf gefrorenen oder rutschigen Gehwegen führen häu-

fig zu Zivilklagen. Daher muss besonders in der nasskalten Jahreszeit für

ein sicheres Begehen der Gehwege gesorgt werden. Die Gehwege sind in

einer Breite von 1,50 Metern vom Schnee freizuhalten. 

Eine alte Erfahrung im Winterdienst besagt: „Erst räumen, dann streu-

en!“ Räumen Sie den ersten Schnee solange nicht mehr als 10 cm gefal-

len sind. 

Zusätzlich sollte der Weg mit abstumpfenden Materialien wie Sand oder

Granulat gestreut werden. Die Verwendung von Salz oder sonstigen auf-

tauenden Stoffen ist grundsätzlich verboten; ihre Verwendung ist nur

erlaubt in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z. B. Eisregen), in

denen durch Einsatz von abstumpfenden Mitteln keine hinreichende

Streuwirkung zu erzielen ist, oder an gefährlichen Stellen an Gehwegen,

wie z. B. Treppen, Rampen, Brückenauf- oder –abgängen, starken Gefäll-

bzw. Steigungsstrecken oder ähnlichen Gehwegabschnitten. 

Wann muss gestreut oder Schnee beseitigt werden?

In der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr gefallener Schnee oder entstandene

Glätte sind unverzüglich nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach

dem Entstehen der Glätte zu beseitigen. Nach 20.00 Uhr gefallener

Schnee und entstandene Glätte sind werktags bis 7.00 Uhr, sonn- und fei-

ertags bis 9.00 Uhr zu beseitigen. Der Schnee ist auf dem an die Fahr-

bahn grenzenden Teil des Gehweges oder notfalls auf dem Fahrbahnrand

so zu lagern, dass der Fußgänger- und Fahrverkehr hierdurch nicht mehr

als unvermeidbar gefährdet oder behindert wird. Baumscheiben und

begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder sonstigen auftauenden

Materialien bestreut, salzhaltiger oder sonstige auftauende Mittel ent-

haltender Schnee darf auf ihnen nicht gelagert werden. Die Einläufe in

Entwässerungsanlagen und die Hydranten sind von Eis und Schnee frei-

zuhalten. Schnee und Eis von Grundstücken darf nicht auf die Straße

geschafft werden. 

Streugutbehälter für den öffentlichen Bereich

An verschiedenen Standorten, insbesondere an glättegefährdeten Stra-

ßen und Kreuzungen, sind Streugutbehälter aufgestellt. Das Streugut

darf nur für den öffentlichen Bereich dieser Gefahrenstelle entnommen

werden. Die Entnahme aus dem Streugutbehälter für den privaten

Bedarf ist nicht gestattet.

Straßenreinigungsgebühr

Gebühren werden nach Maßgabe der Gebührensatzung für die Straßen-

reinigung der Stadt Frechen in der jeweils gültigen Fassung mit dem

Grundbesitzabgabenbescheid erhoben. 

Pflichten der Anwohner

Für welche Straße eine Reinigungspflicht für die Anwohner besteht und

welche Straßen vom Stadtbetrieb gereinigt werden, kann bei der Stadt

Frechen erfragt werden.

Tel.: 0 22 34/92 17-17

Fax: 0 22 34/92 17-29

www.stadtbetrieb-frechen.de

STADTBETRIEB     FRECHEN

Diese und weitere Informationen finden Sie
auch im Internetangebot der Stadt Frechen
unter www.stadt-frechen.de oder unter
www.frechen.de



Ausgabe- und Verkaufsstellen

Bezirk Ausgabe-/ Gelbe Sperrmüll- Bio- Beistell- Hunde-

Verkaufsstelle Säcke karten säcke säcke kotbeutel

1 Irnich GmbH ja ja ja ja ja

Aachener Str. 554

1 „Post und mehr“ Veil und Hein GmbH ja ja ja ja ja

Aachener Str. 647-651

1 Niehl Getränkehandel nein ja           nein        nein                  ja

Franz-Lenders-Str. 31

2 STADTBETRIEB FRECHEN GmbH ja ja ja ja ja

Gottlieb-Daimler-Str. 10-12

3 Bürobedarf Dohmen ja ja ja ja ja

Dürener Str. 52

3 EDEKA Markt Groß                ja                 ja           nein         nein ja

Aegidiusstraße 1-3

3 Trinkhalle Schindel                  nein         ja           nein         nein                 ja

Lindenstraße 33

3 Bäckerei Timm                        nein                  ja           nein          nein               ja

Ulrichstraße 90a

4 Kiosk Funken-Eck nein ja ja ja ja

Funkenstraße 49-51

4 Schreibwaren Schwieren         nein                  ja           nein          nein                ja

Hubert-Prott-Str. 163

4 Kiosk Jean-Alvarez-Schwizer ja ja ja ja ja

Hubert-Prott-Str. 160

4 Rathaus-Information          ja ja ja ja ja

Johann-Schmitz-Platz 1-3

4 Eisenwaren Mülfarth               nein              nein           nein           nein               ja

Hubert-Prott-Str. 63

5 Haarstudio M. Boeck ja ja ja ja ja

Matthias-Werner-Str. 40b

5 Schreibwaren Kaden ja ja ja ja ja

Klosterstr. 77

5 Raiffeisenbank von 1895 e.G. nein ja            nein            nein           nein

Mozartstr. 2

5 Raiffeisenbank von 1895 e.G.         nein              ja            nein             nein         nein

Klosterstraße 65

Alle Filialen der Kreissparkasse Köln   nein             ja             nein             nein          nein



Mobile Schadstoffsammlung – Termine 2012

Das Schadstoffmobil
kommt immer donnerstags am: 19.01.2012 15.03.2012 24.05.2012 14.06.2012 05.07.2012 16.08.2012 13.09.2012 18.10.2012 08.11.2012 13.12.2012

Stadtteil Standort Uhrzeit Uhrzeit Uhrzeit Uhrzeit Uhrzeit Uhrzeit Uhrzeit Uhrzeit Uhrzeit Uhrzeit

Frechen Parkplatz Matthiasstraße 11:30 17:30 15:45 13:15 11:30 17:30 15:45 13:15 11:30 17:30

13:00 19:00 17:15 14:45 13:00 19:00 17:15 14:45 13:00 19:00

Bachem Marktplatz am Burggraben 13:15 11:30 17:30 15:45 13:15 11:30 17:30 15:45 13:15 11:30

14:45 13:00 19:00 17:15 14:45 13:00 19:00 17:15 14:45 13:00

Grefrath Dorfplatz Matth.-Werner-Str. 15:45 13:15 11:30 17:30 15:45 13:15 11:30 17:30 15:45 13:15

17:15 14:45 13:00 19:00 17:15 14:45 13:00 19:00 17:15 14:45

Habbelrath Parkplatz Klosterstraße 69 17:30 15:45 13:15 11:30 17:30 15:45 13:15 11:30 17:30 15:45

(an der Apotheke) 19:00 17:15 14:45 13:00 19:00 17:15 14:45 13:00 19:00 17:15

kommt immer freitags am: 20.01.2012 16.03.2012 25.05.2012 15.06.2012 06.07.2012 17.08.2012 14.09.2012 19.10.2012 09.11.2012 14.12.2012

Stadtteil Standort Uhrzeit Uhrzeit Uhrzeit Uhrzeit Uhrzeit Uhrzeit Uhrzeit Uhrzeit Uhrzeit Uhrzeit

Königsdorf Parkplatz Vollrathstraße 11:30 17:30 15:45 13:15 11:30 17:30 15:45 13:15 11:30 17:30

(am Friedhof) 13:00 19:00 17:15 14:45 13:00 19:00 17:15 14:45 13:00 19:00

Königsdorf Parkplatz Aachener/Paulistr. 13:15 11:30 17:30 15:45 13:15 11:30 17:30 15:45 13:15 11:30

(Marktplatz) 14:45 13:00 19:00 17:15 14:45 13:00 19:00 17:15 14:45 13:00

Frechen Freiheitsring/Blindgasse 15:45 13:15 11:30 17:30 15:45 13:15 11:30 17:30 15:45 13:15

(an den Glascontainern) 17:15 14:45 13:00 19:00 17:15 14:45 13:00 19:00 17:15 14:45

Hücheln-Buschbell Kirchenkamp/An der Vogtei 17:30 15:45 13:15 11:30 17:30 15:45 13:15 11:30 17:30 15:45

(an der Kirche) 19:00 17:15 14:45 13:00 19:00 17:15 14:45 13:00 19:00 17:15

kommt immer samstags am: 07.01.2012 04.02.2012 03.03.2012 07.04.2012 05.05.2012 02.06.2012 07.07.2012 04.08.2012 01.09.2012 06.10.2012 03.11.2012 01.12.2012

Stadtteil Standort Uhrzeit Uhrzeit Uhrzeit Uhrzeit Uhrzeit Uhrzeit Uhrzeit Uhrzeit Uhrzeit Uhrzeit Uhrzeit Uhrzeit

Frechen Parkplatz vor dem STADTBETRIEB 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00

Gottlieb-Daimler-Straße 10-12 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00

Die Anlieferung von Schadstoffen in haushaltsüblichen Mengen am Schadstoffmobil ist grundsätzlich kostenlos 

(auch bei Anlieferung samstags auf dem Parkplatz vor dem Stadtbetrieb). 

Keine Annahme von Chemikalien aus Apotheken und Schulen.

Diese Publikation wurde nach den Kriterien 

von grün-gedruckt.de erstellt, d.h. unter weitgehender 

Schonung natürlicher Ressourcen sowie unter 

Verwendung von Papieren, die vom FSC (Forest 

Stewardship Council) zertifiziert wurden, also 

aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen.
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